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Zweckmässig? Mittels Geheimcodes auf den Arztrechntingen wollen sich die Krankenkassen

ein besseres Bild von Risiko-Patienten machen können. (* F52.7 bedeutet: gesteigertes sexuelles Verlangen)
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Zweckentfremdet! Um den jammernden Winzern zu helfen kauft die Genfer Regierung
für 1,1 Millionen Franken Wein vom Markt. Das Geld dafür stammt aus dem Alkohol-Präventions-Fonds..
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